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Amtsblatt für den Landkreis Börde
16. Jahrgang              02.02.2022 Nr. 06-1

Landkreis Börde
Der Landrat

Fischerprüfung

Der Landkreis Börde gibt die Durchführung der Fischerprüfung auf der Grundlage des 
§ 31 des Fischereigesetzes und der Fischerprüfungsordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
bekannt.

Diese wird am 
   02.04.2022 und 30.04.2022, 8:00 Uhr im

  Haldensleben, Schulstr. 23

durchgeführt.

Die Teilnahme an der Fischerprüfung ist für Personen ab vollendetem 13. Lebensjahr 
nach Teilnahme an einem Lehrgang, der mindestens 30 Unterrichtsstunden umfasst, zur 
Vorbereitung auf die Prüfung möglich.

Die Anträge auf Zulassung zur Fischerprüfung können nur persönlich bzw. durch den Er-
ziehungsberechtigten bei der unteren Fischereibehörde des Landkreises Börde, Bornsche 
Str. 2, 39340 Haldensleben, aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl gestellt werden.

Die Teilnehmerzahl ist auf 46 Teilnehmer pro Prüfungstermin begrenzt, um vorgeschrie-
bene Abstände bei der Prüfung einhalten zu können. Weiterhin wird auf die Einhaltung 
der zum Zeitpunkt geltenden Regelungen der Eindämmungsverordnung geachtet.

Die Anträge auf Zulassung zur Fischerprüfung sind 

für die Prüfung am 02.04.2022 bis spätestens 04.03.2022 und
für die Prüfung am 30.04.2022 bis spätestens 01.04.2022

persönlich bei der unteren Fischereibehörde zu stellen. Spätere Anmeldungen können 
nicht berücksichtigt werden. Mit der Abgabe des Antrages ist die Einzahlung der Prü-
fungsgebühr vorzunehmen. Die Prüfungsgebühr  beträgt für Erwachsene 56,00 EUR und 
für Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr 28,00 EUR.

mindestens 30 Unterrichtsstunden umfasst, zu absolvieren. Dieser wird von einigen An-
gelvereinen im Landkreis angeboten.
Auskünfte hierzu und zu weiteren Fragen zur Fischerprüfung erhalten Sie beim Land-
kreis Börde, Rechtsamt, Untere Fischereibehörde, zu den Sprechzeiten oder telefonisch 
unter (03904) 7240 4230.

Haldensleben, 27.01.2022

gez. M. Stichnoth
Landrat

Landkreis Börde
Der Landrat

Hinweis auf die Bekanntmachung der Sitzung des 

Kreistages am 09.02.2022

Hiermit wird darauf hingewiesen, dass die Bekanntmachung von Ort, Zeit und Tages-
ordnung der Sitzung des Kreistages am 09.02.2022 auf der Internetseite des Landkreises 
Börde unter: https://www.landkreis-boerde.de/landkreis/kreispolitik/amtsblatt-bekannt-

Haldensleben, 27.01.2022

gez. M. Stichnoth
Landrat

Verbandsgemeinde Flechtingen
Der Verbandsbürgermeister

Kommune:  Verbandsgemeinde Flechtingen

Gremium:  Sozialausschuss

nungen

Tagesordnung:

-
stellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit

TOP 2: Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung

13.07.2021 
TOP 4:  Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden über wichtige Angelegenheiten der 

Verbandsgemeinde
TOP 5: Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Ausschusses
TOP 6: Einwohnerfragestunde

13.07.2021 
TOP 8:  Beratung zur Hortentwicklungsplanung im Schulbezirk I - Grundschule Erxle-

ben
 Vorlage: VGR/006/2022/IV
TOP 9:  Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden über wichtige Angelegenheiten der 

Verbandsgemeinde
TOP 10: Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Ausschusses

TOP 11: Schließung der Sitzung

Flechtingen, den 2022-01-27

M. Weiß
Verbandsgemeindebürgermeister 

Gemäß den Bestimmungen des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land

Angesichts der aktuellen Situation (Corona-Pandemie) sind die besonderen Hygienebe-
stimmungen (Abstandsregelungen, Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes, 
Anwesenheitsnachweis) zu beachten.
Besucher müssen vor Betreten des Gebäudes ihre Identität (Name, Vorname, Anschrift, 
Erreichbarkeit) in einer Besucherliste eintragen. 
Es gilt die 3G-Regel. Die Nachweise sind vorzulegen. Sollte kein 3G-Nachweis vorlie-
gen, muss aufgrund der gesetzlichen Vorgaben der Zutritt verweigert werden.

Verbandsgemeinde Flechtingen
Der Verbandsbürgermeister

Bekanntmachung 

 

 

des Verbandsgemeindebürgermeisters für die Haushaltsdurchführung  

Auf Grund des geprüften und beschlossenen Ergebnisses der Jahresrechnung 2014 
der Verbandsgemeinde Flechtingen wurde dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde 

Flechtingen auf der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 14.12.2021 die Entlastung 
gemäß § 120 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) für die Haushaltsdurch-
führung des Jahres 2014 erteilt.

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2014 liegt entsprechend § 120 Abs. 2 KVG 
LSA in der Zeit

zur Einsichtnahme in der Verbandsgemeinde Flechtingen, Bürgerbüro, Lindenplatz 11 - 

Montag:   9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag:  9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag:   9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr

Flechtingen, den 24.01.2022

Weiß
Verbandsgemeindebürgermeister  

Verbandsgemeinde Flechtingen

B e s c h l u s s b l a t t

(Beratungsverlauf der Vorlage  mit Realisierungsvermerk und 
Beschlussinformationen)

14.12.2021 Verbandsgemeinderat Flechtingen

Beschluss:

Gesetzliche Grundlage:

in der derzeit gültigen Fassung 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Flechtingen bestätigt hiermit die Jah-
resrechnung des Jahres 2014 der Verbandsgemeinde Flechtingen und beschließt gemäß 
§ 45 Absatz 2 Punkt 5 i.V.m. § 120 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Flechtingen, Jürgen 
Wille, für die Jahresrechnung, die Haushaltsdurchführung und die technische Durchfüh-
rung von Maßnahmen des Jahres 2014.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des o. g. Gremiums:  23
tatsächliche Anzahl der Mitglieder des o. g. Gremiums:  22
stimmberechtigte Mitglieder des o. g. Gremiums:   22

davon anwesend: 12 Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

Bemerkungen:
Aufgrund des § 33 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) in der derzeit gültigen Fassung waren keine Mitglieder von der Beratung und Ab-
stimmung ausgeschlossen.

Verbandsgemeinde Flechtingen, den 14.12.2021

Weiß
Verbandsgemeindebürgermeister  

Verbandsgemeinde Westliche Börde

Auf Grund des § 100 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA, S. 288), in der derzeit gültigen Fassung, hat der 
Verbandsgemeinderat in der Sitzung am 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird 

1. im Ergebnisplan mit dem 
 a) Gesamtbetrag der Erträge auf  11.057.100 EUR,
 b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  11.056.300 EUR

2. im Finanzplan mit dem
 a) Gesamtbetrag der Einzahlungen 
  aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 10.657.900 EUR
 b) Gesamtbetrag der Auszahlungen 
  aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 10.496.900 EUR
 c) Gesamtbetrag der Einzahlungen
  aus der Investitionstätigkeit auf   3.957.600 EUR
 d) Gesamtbetrag der Auszahlungen
  aus der Investitionstätigkeit auf 7.895.600 EUR
 e) Gesamtbetrag der Einzahlungen
  aus der Finanzierungstätigkeit   4.274.600 EUR
 f) Gesamtbetrag der Auszahlungen
  aus der Finanzierungstätigkeit  54.500 EUR
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wir auf 4.274.600 EUR festgesetzt. Davon ent-
fallen für die Finanzierung von Investitionen „Breitband“ 4.274.600 €.

§ 3
-

gen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsför-

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 12.131.500 

Breitband 10.000.000 EUR.

§ 5
Die Hebesätze für die Verbandsgemeindeumlage der Gemeinden werden für das Haus-
haltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt

a) 55.10 % auf die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A und B 
b) 55,10 % auf die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer
c) 55,10 % auf die Steuerkraftzahl des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer

d) 55,10 % auf die Steuerkraftzahl des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer
e) 55,10 % auf die Schlüsselzuweisungen 2021

§ 6
1.  Der Erlass einer Nachtragssatzung im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalver-

fassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt wird erforderlich, wenn der zu erwartende 
Fehlbetrag 5 v. H. des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnisplanes übersteigt.

2.  Als erheblich sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder 
Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr. 2 
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt dann anzusehen, wenn sie 
im Einzelfall 5 v. H. der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des laufen-
den Haushaltsjahres übersteigen.

3.  Als geringfügig im Sinne des § 103 Abs. 3 Satz 1 Kommunalverfassungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt gelten

 a)  Geringfügige Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisba-
re Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht mehr als 30.000 EUR betragen.

 b)  Geringfügige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie deren 
Aufwendungen und Auszahlungen für die Planung von Investitionen bis zu einem 
Betrag von 15.000 EUR.

4.  Als erheblich im Sinne des § 7 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung gelten Verän-
derungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Ein-und Auszahlungen in Höhe 
von 1 v.H., die im Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt werden müssen.

5.  Als Wertgrenze nach § 4 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen werden 100.000 EUR festgesetzt.

6.  Als erheblich im Sinne § 48 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung gelten Abwei-
chungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen, wenn sie einen Betrag von 
5.000 EUR übersteigen.

Gröningen den, 16.12.2021

Fabian Stankewitz     
Verbandsgemeindebürgermeister  

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

bekannt gemacht. 
Der Haushaltplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunal-
verfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 03.02.2022 bis 
24.02.2022 im Rathaus Marktstraße 7 in Gröningen und in der Außenstelle Hamersleben, 

Die nach 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes erforderlichen Genehmigungen 
sind durch den Landkreis Börde am 21.01.2022 unter Aktenzeichen 30.10.2.VbGWB.
VbG.2022HHS erteilt worden.

Gröningen, 25.01.2022

Fabian Stankewitz     
Verbandsgemeindebürgermeister  

Stadt Gröningen 

Auf Grund des § 100 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA, S. 288), in der derzeit gültigen Fassung, hat der 
Stadtrat Gröningen in der Sitzung am 13.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit dem 
a) Gesamtbetrag der Erträge auf  4.382.600 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  4.408.900 EUR

2 im Finanzplan mit dem
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.788.400 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.745.100 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen
 aus der Investitionstätigkeit auf 2.283.300 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen
 aus der Investitionstätigkeit auf 3.382.100 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen
 aus der Finanzierungstätigkeit 1.138.800 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen
 aus der Finanzierungstätigkeit      41.500 EUR

festgesetzt.

§ 2
Eine Kreditermächtigung wird in Höhe von 1.138.800 € veranschlagt.

§ 3
-

gen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsför-

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 757.600 
EUR festgesetzt.

§ 5
1.  Der Erlass einer Nachtragssatzung im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalver-

fassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt wird erforderlich, wenn der zu erwartende 
Fehlbetrag 5 v. H. der Gesamtaufwendungen und Gesamtauszahlungen des Ergebnis-
planes übersteigt.

2.  Als erheblich sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder 
Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr. 2 
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt dann anzusehen, wenn sie 
im Einzelfall 5 v. H. der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des laufen-
den Haushaltsjahres übersteigen.

3.  Als geringfügig im Sinne des § 103 Abs. 3 Satz 1 Kommunalverfassungsgesetz für 
das Land Sachsen-Anhalt gelten Geringfügige Investitionen und Investitionsförder-
maßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht mehr 
als 30.000 EUR betragen.

  Geringfügige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie deren Auf-
wendungen und Auszahlungen für die Planung von Investitionen bis zu einem Betrag 
von 15.000 EUR.

4.  Als erheblich im Sinne des § 7 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung gelten Verän-
derungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen in Höhe 
von 1 v.H., die im Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt werden müssen.

5.  Als Wertgrenze nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Kommunalhaushaltsverordnung für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 100.000 EUR festgesetzt.

6.  Als erheblich im Sinne § 48 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung gelten Abwei-
chungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen, wenn sie einen Betrag von 
5.000 EUR übersteigen.
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Gröningen den, 13.12.2021

Brunner 
Bürgermeister   

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

bekannt gemacht. 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunal-
verfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 03.02.2022 bis 

Die nach 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes erforderliche Genehmigung 
ist durch den Landkreis Börde am 21.01.2022 unter Aktenzeichen 30.10.2.VbGWB.
StG.2022 erteilt worden.

Gröningen, den 26.01.2022

Brunner 
Bürgermeister   

Gemeinde Ausleben

der Gemeinde Ausleben 

Auf Grund der §§ 5 und 8 i. V. m. § 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, 288), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19. März 2021 (GVBl. LSA S. 100) in der derzeit gültigen 
Fassung und des § 25 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen 
des Landes Sachsen-Anhalt (Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt - BestattG 
LSA) vom 05. Februar 2002 (GVBl. LSA 2002, 46), zuletzt geändert durch § 37 Absatz 1 
des Gesetzes vom 17. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 136, 148) in der derzeit gültigen Fas-
sung beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Ausleben in seiner Sitzung am XX.XX.
XXXX folgende Friedhofssatzung:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für die Friedhöfe der Gemeinde Ausleben.

§ 2

Friedhofsverwaltung im Sinne dieser Satzung ist die Verbandsgemeinde Westliche Börde 
im Auftrag der Gemeinde Ausleben. Friedhofspersonal im Sinne dieser Satzung sind die 
Mitarbeiter  des Bereiches Stadtwirtschaft.
 

§ 3

Friedhofszweck

-
ben.

(2)  Er dient der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Tode Einwohner der Gemeinde 
Ausleben waren oder ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte haben. 
Er dient weiterhin Personen, die in der Gemeinde Ausleben verstorben sind oder tot 
aufgefunden wurden.

(3)  Die Bestattung auswärtig verstorbener Personen, die keine Bürger der Gemeinde 
Ausleben sind, bedarf der Zustimmung der Friedhofsverwaltung und richtet sich 
nach den Belegungsmöglichkeiten des entsprechenden Friedhofes.

(4)  Für die Nutzung als gemeindeeigener Friedhof sind für den

  Friedhof Ottleben  Flur 10, Flurstück 149/1 
       Größe: 12.068 qm;

  Friedhof Warsleben Flur 1, Flurstück 107/1
       Größe: 6.476 qm;

  Friedhof Üpplingen Flur 3, Flurstück 174/31 und Flur 31/8
       Größe: 2.170 qm;

 gewidmet.

§ 4

-
schlossen und entwidmet werden.

(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen. 

(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofs als Ruhestätte der Toten 
verloren.

(4)  Schließung oder Entwidmung bedürfen eines Beschlusses des Gemeinderates und 

§ 5

(1)  Die Friedhöfe sind für den Besuch von 7:00 Uhr bis zum Eintritt der Dunkelheit 

(2)  Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, das Betreten der Friedhöfe oder bestimm-
ter Friedhofsteile aus besonderem Anlass vorübergehend zu untersagen bzw. einzu-
schränken. 

§ 6

Verhalten auf dem Friedhof

(1)  Auf dem Friedhof hat sich jeder ruhig und der Würde des Ortes entsprechend zu 
verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.

(2)  Kinder unter 10 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung Erwachsener betreten.

nicht gestattet: 

 a)  die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen sind Kinder-
wagen, Rollstühle, Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung, der für den Friedhof 
zugelassenen Gewerbetreibenden sowie Fahrzeuge mit entsprechender Geneh-
migung;

 b)  Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu 
werben;

 c)  an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten 
auszuführen;

 d)  ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Fried-

 e)  Druck- oder sonstige Schriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen die im 
Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und/oder üblich sind;

 f)  den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreini-

betreten;

 g) Abfälle außerhalb an den dafür bestimmten Stellen abzulagern;

 h)  private oder gewerbliche Abfälle auf den für Friedhofsabfälle vorgesehenen 
Stellen zu deponieren;

 i)  Tiere mitzubringen, ausgenommen Hunde, die an kurzer Leine geführt werden 
müssen;

 j)  Hausrats- oder sonstige Gegenstände auf oder in der Nähe der Grabstellen zu 

lagern;

 k) zu lärmen, zu spielen und Radios oder Ähnliches zu benutzen;

 m) Blumen oder Zweige abzuschneiden bzw. abzureißen.

(4)  Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des 
Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

(5)  Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Ver-
anstaltungen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung und sind minde-
stens drei Werktage vorher anzumelden.

§ 7

(1)  Arbeiten auf dem Friedhofsgelände dürfen nur von Dienstleistern erbracht werden, 
deren Gewerbe oder Beruf Leistungen beinhaltet, welche im Friedhofswesen anfal-
len (insbesondere Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter und sonstige vergleich-
bare Tätigkeiten auf Friedhöfen).

(2)  Um eine Kontrolle der Einhaltung der den Dienstleistungserbringern obliegenden 

zu stellen, ist der Friedhofsverwaltung die Erbringung von Dienstleistungen auf dem 
Friedhofsgelände vor Beginn unter Angabe des beabsichtigten Zeitpunktes der Ar-
beitsaufnahme, spätestens jedoch mit dem Abschluss der Arbeiten (Name und Adres-
se des Dienstleistungs-Erbringers sowie des Auftraggebers, beabsichtigter Termin 
und Dauer, geplante/durchgeführte Arbeiten) mitzuteilen.

(3)  Den Anordnungen des Friedhofspersonals ist Folge zu leisten. Die Ausübung der 
Tätigkeit auf dem Friedhofsgelände kann dem Dienstleistungserbringer durch die 
Friedhofsverwaltung begrenzt oder unbegrenzt durch Bescheid untersagt werden, 
wenn der Dienstleistungserbringer gegen die Vorschriften dieser Friedhofssatzung in 
grober bzw. besonders grober Weise verstößt oder den Anordnungen der Friedhofs-
verwaltung oder des Friedhofspersonals im Einzel- oder Wiederholungsfall nicht 
nachkommt.

-
nungszeiten, längstens bis 19:00 Uhr ausgeführt werden. Eine halbe Stunde vor Be-
ginn einer Trauerfeier bis zum Ende der Beisetzung sind alle störenden Handlungen 

(5)  Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem 
Friedhof nur an den von der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert wer-
den. Bei Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen 
ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in 
den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden.

(6)  Die Dienstleistungserbringer haften für alle im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit 
auf einem Friedhof verursachten Schäden.

§ 8

(1)  Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Friedhofsverwaltung 
anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen.

(2)  Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, ist auch 
das Nutzungsrecht (Graburkunde) nachzuweisen.

(3)  Die Friedhofsverwaltung koordiniert Ort und Zeit der Trauerfeiern und Bestattun-
gen. Die Bestattungen erfolgen regelmäßig von Montag bis Samstag, Feiertage aus-
genommen. Auf Antrag kann die Friedhofsverwaltung Ausnahmen zulassen.

§ 9

(1)  Die Gräber für Erd- und Urnenbestattungen werden durch das jeweilige Bestattungs-
institut ausgehoben und wieder verfüllt, ausgenommen sind Beisetzungen in anony-

(ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der 
Urne mindestens 0,50 m.

(2)  Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 
Erdwände getrennt sein.

§ 10

Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt 20 Jahre. Die Ruhezeit für Leichen von 
Kindern, die vor Vollendung des 10. Lebensjahres gestorben sind, beträgt mindestens 
10 Jahre. 

§ 11

Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2)  Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen ge-
setzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die 
Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden. Umbet-
tungen aus anonymen Grabstätten sind nicht möglich.

(3)  Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist der jeweilige Nut-

Grabstätte bzw. die Graburkunde vorzulegen. 

(4)  Umbettungen sind grundsätzlich einem Bestattungsinstitut zu übertragen. Umbettun-
gen auf das anonyme Urnenfeld werden vom Friedhofspersonal durchgeführt.

(5)  Die Kosten der Umbettung und der Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grab-
stätten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, hat der Antragsteller zu tragen.

(6)  Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht 
unterbrochen oder gehemmt.

(7)  Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur auf Grund 
behördlicher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

§ 12

(1)  Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An ihnen können 
Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden.

(2) Die Grabstätten werden unterschieden in:

 2.1. Reihengrabstätten
  2.1.1. für Erdbestattungen
  2.1.2. für Feuerbestattungen (Urnenbestattungen)

 2.2. Wahlgrabstätten
  2.2.1. für Erdbestattungen mit Einfassung und Grabmal
  2.2.2.  für Gemeinschaftsanlagen für Erdbestattungen ohne Einfassung mit 

  2.2.3.  für Gemeinschaftsanlagen für Erdbestattungen mit Schriftplatte auf Ra-

  2.2.4.  für Feuerbestattungen (Urnenbestattungen) mit Einfassung und Grab-
mal

  2.2.5.  für Gemeinschaftsanlagen für Feuerbestattungen (Urnenbestattungen) 

  2.2.6.  für Gemeinschaftsanlagen für Feuerbestattungen (Urnenbestattungen) 

  2.2.7. für Bestattungen von Kindern vor dem vollendeten 10. Lebensjahr

 2.3. Anonyme Grabstätten
  2.3.1. für Feuerbestattungen (Urnenbestattungen)

 2.4. Halbanonyme Grabstätten
  2.4.1. für Feuerbestattungen (Urnenbestattungen)

(3)  Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Nutzungsrechtes an einer der Lage nach 
bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.

(4)  Reihengrabstätten werden nur bei Eintritt eines Sterbefalles vergeben. Nutzungs-
rechte auf Wahlgrabstätten können auf Antrag zu Lebzeiten erworben werden.

§ 13

(1)  Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erd- und Feuerbestattungen, die der Reihe 
nach zu belegen und für die Dauer der Ruhezeit gemäß § 10 dieser Satzung zugeteilt 
werden. Ein Wiedererwerb einer Reihengrabstätte ist nicht möglich.

(2) In jeder Reihengrabstätte für Erdbestattungen darf bestattet werden:

 a) eine Leiche oder
 b) eine Leiche und die Leiche eines familienangehörigen Kindes unter einem Jahr;
 c) die Leichen von zwei gleichzeitig verstorbenen Geschwistern unter 5 Jahren.

(3) In einer Reihengrabstelle für Feuerbestattung ist die Beisetzung einer Urne gestattet.

(4)  Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen nach Ablauf der Ruhezeiten ist 2 
Monate vorher bekanntzugeben.

(5)  Für die Genehmigung zur Beräumung von Reihengrabstätten vor Ablauf der Ruhe-
zeit auf Antrag des Nutzungsberechtigten ist eine Gebühr entsprechend der gelten-
den Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.

§ 14

(1)  Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erd- und Feuerbestattungen, an denen auf An-
trag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 20 Jahren, bei Kindergrabstätten für die 
Dauer von mindestens 10 Jahren Nutzungszeit vergeben wird.

(2)  Das Nutzungsrecht kann wiedererworben werden. Ein Wiedererwerb ist nur auf 
Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte möglich. Ein Anspruch auf Wie-
dererwerb besteht nicht. Wird das Nutzungsrecht nicht bis 3 Monate nach Ablauf 
wiedererworben, ist ein Wiedererwerb nicht mehr möglich.

(3)  Wahlgrabstätten für Erdbestattungen werden als ein- oder zweistellige Grabstätten 
erworben. Auf einer Wahlgrabstelle für Erdbestattungen kann jeweils eine Leiche 
und zusätzlich bis zu zwei Urnen bestattet werden. 

(4)  Wahlgrabstätten für Feuerbestattungen sind Grabstätten für die Bestattung von ma-
ximal 4 Urnen.

(5)  Das Nutzungsrecht an Wahlgrabstellen entsteht mit der Aushändigung der Grabur-
kunde.

-
trages zum Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes aufzufordern oder über den Ablauf 
desselben den Nutzungsberechtigten zu informieren.

die Nutzungszeit nicht überschreitet oder ein Nutzungsrecht mindestens bis zum 
Ablauf der Ruhezeit wiedererworben wird.

(8) Das Nutzungsrecht endet jeweils am 31.12. des letzten Jahres der Nutzungszeit.

(9)  Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber für den Fall seines 
Ablebens aus dem im Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nut-
zungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch schriftlichen Vertrag über-

Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen 
Nutzungsberechtigten über:

 a) auf den überlebenden Ehegatten bzw. den eingetragenen Lebenspartner;

 b) auf die Kinder;

 c) auf die Eltern;

 d) auf die Geschwister;

 e) auf die Enkel;

 f) auf die nicht unter a) bis e) fallenden Erben.

(10)  Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich 
umschreiben zu lassen.

(11)  Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der 
dazu ergangenen Regelungen das Recht, bei Eintritt eines Bestattungsfalles über 

entscheiden.

(12)  Das Nutzungsrecht an unbelegten Wahlgrabstätten kann jederzeit, an belegten und 
teilbelegten Grabstätten aus Vorliegen von wichtigen Gründen mit Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte 
Grabstätte möglich. Für die Genehmigung zur Beräumung von Wahlgrabstätten vor 
Ablauf der Ruhezeit auf Antrag des Nutzungsberechtigten ist eine Gebühr entspre-
chend der geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.

§ 15

(1)  In der Gemeinschaftsanlage für Erd- und Urnengräber erfolgen die Erd- und Urnen-
bestattungen getrennt voneinander der Reihe nach innerhalb einer weglosen Rasen-

(2)  Die Nutzungszeit für Erd- bzw. Urnenbestattungen mit Grabmal oder Holzkreuz be-
trägt grundsätzlich 20 Jahre. Die Nutzungszeit kann bei einer Doppelbelegung ab 
dem Tag der Doppelbelegung einmalig um 20 Jahre verlängert werden, sodass auch 
für den Zweitverstorbenen eine Ruhezeit von 20 Jahren gewährleistet ist.

(3)  Für die Ablage von Blumenschmuck anlässlich einer Beisetzung ist die dafür ein-
gerichtet Fläche zu nutzen. Gestattet ist die Ablage von Blumenschmuck anlässlich 
einer Beisetzung sowie das Aufstellen von Blumen und Grabsträußen in den dafür 
vorgesehenen Vasen. Künstlicher Blumenschmuck ist nicht gestattet. Die Gestaltung 

-
sungen u. a. Gestaltungselemente sowie das Aufstellen von Vasen sind nicht gestat-
tet.

(4)  Die Erd- und Urnenbestattungen werden jeweils vom beauftragten Bestattungsinsti-
tut durchgeführt.

§ 16

 

(1)  Wahlgrabstätten auf der Gemeinschaftsgrabanlage für Erd- und Urnenbestattungen 

der Gemeinschaftsgrabanlage obliegt dem Friedhofsträger. Die Ablage von Blumen-
schmuck, Kränzen, Sträußen, Kerzen, Figuren oder sonstiger Dinge ist nicht gestat-
tet.

(2)  Die Nutzungszeit für Erd- bzw. Urnenbestattungen auf Gemeinschaftsanlagen mit 
Schriftplatte beträgt 20 Jahre. Eine Verlängerung der Nutzungszeit ist nicht möglich.

(3)  Für die Ablage von Blumenschmuck anlässlich einer Beisetzung ist die dafür ein-
gerichtet Fläche zu nutzen. Gestattet ist die Ablage von Blumenschmuck anlässlich 
einer Beisetzung sowie das Aufstellen von Blumen und Grabsträußen in den dafür 
vorgesehenen Vasen. Künstlicher Blumenschmuck ist nicht gestattet. Die Gestaltung 

-
sungen u. a. Gestaltungselemente sowie das Aufstellen von Vasen sind nicht gestat-
tet.

(4)  Die Erd- und Urnenbestattungen werden jeweils vom beauftragten Bestattungsinsti-
tut durchgeführt.

§ 17

(1)  Anonyme Urnenfelder sind Grabstätten für Feuerbestattungen, die von der Fried-
hofsverwaltung anonym für die Dauer der Ruhezeit gemäß § 10 dieser Satzung zu-
geteilt werden. 

(2)  Anonyme Urnenfelder sind Daueranlagen. Ein Nutzungsrecht für dieses Bestat-
tungsrecht kann nicht erworben werden. 
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(3)  Die Beisetzung auf dem anonymen Urnenfeld erfolgt in Abwesenheit der Hinterblie-
benen. Die genaue Lage der Grabstätte im anonymen Urnenfeld wird den Hinterblie-
benen nicht bekannt gegeben.

-
zen. Gestattet sind die Ablage von Blumenschmuck anlässlich einer Beisetzung so-
wie das Aufstellen von Blumensträußen in den dafür vorgesehenen Vasen. 

§ 18

(1)  Halbanonyme Urnenfelder sind Grabstätten mit Namenskennzeichnung sowie 
Kennzeichnung der Geburts-und Sterbedaten für Feuerbestattungen, die von der 
Friedhofsverwaltung anonym für die Dauer der Ruhezeit gemäß § 10 des zu Bestat-
tenden zugeteilt werden. Für die Kennzeichnung steht ein Grabmal mit Tafeln zur 
Verfügung.

(2)  Halbanonyme Urnenfelder sind Daueranlagen. Ein Nutzungsrecht für diese Bestat-
tungsart kann nicht erworben werden. Umbettungen aus diesem Urnenfeld sind nicht 
möglich.

(3)  Die Beisetzung auf dem halbanonymen Urnenfeld erfolgt in Abwesenheit der Hin-
terbliebenen. Die genaue Lage der Grabstätte im halbanonymen Urnenfeld wird den 
Hinterbliebenen nicht bekannt gegeben.

nutzen. Gestattet sind die Ablage von Blumenschmuck anlässlich einer Beisetzung 
sowie das Aufstellen von Blumensträußen in den dafür vorgesehenen Vasen. Künst-
licher Blumenschmuck ist nicht gestattet.

(6)  Die Grabmalbeschriftung obliegt dem Erwerber der Grabstelle. Sie ist nicht Bestand-
teil der Friedhofsgebühr. Der verantwortliche Steinmetz für die Grabmalbeschrif-
tung wird dem Erwerber mit dem Erwerb der Grabstelle bekanntgegeben.

§ 19

(1)  Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass der 
Friedhofszweck und der Zweck dieser Satzung sowie die Würde des Friedhofes in 
seinen einzelnen Teilen und seiner Gesamtanlage gewahrt werden.

Schutz. 

VI. Grabmale und bauliche Anlagen

§ 20

Das Aufstellen von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen hat durch einen fachlich 
geeigneten Gewerbebetrieb zu erfolgen. Das Aufstellen durch private Personen ist nicht 
zulässig.

§ 21

(1)  Die Grabmale und baulichen Anlagen unterliegen unbeschadet der Bestimmungen 
des § 16 in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung keinen 
zusätzlichen Anforderungen. 

(2)  Die Mindeststärke der Grabmale beträgt ab 0,40 m bis 1,00 m Höhe 0,14 m, ab 1,00 
m bis 1,50 m Höhe 0,16 m und ab 1,50 m Höhe 0,18 m.

(3)  Die Friedhofsverwaltung kann weitergehende Anforderungen verlangen, wenn dies 
aus Gründen der Standsicherheit erforderlich ist.

(4)  Die Reihen- und Wahlgrabstätten können mit einer Einfassung versehen werden. 
Wird eine Einfassung gesetzt, sind nachstehende Abmaße (Außenkante der Einfas-
sung) einzuhalten:

 a) Reihengrabstätten für Erdbestattungen  1,00 x 2,00 m;

 b) Einzelwahlgrabstätten für Erdbestattungen  1,00 x 2,00 m;

 c) Doppelwahlgrabstätten für Erdbestattungen  2,00 x 2,00 m;

 d) Wahlgrabstätten für Kindererdbestattungen  0,60 x 1,20 m;

 e) Reihengrabstätten für Feuerbestattungen   1,00 x 1,00 m;

 f) Wahlgrabstätten für Feuerbestattungen  1,00 x 1,00 m.

(5) Für die Einfassungen sind nachstehende Materialien zulässig:

 a) vom Steinmetz entsprechend bearbeiteter Naturstein;

 b) vom Steinmetz entsprechend gefertigter Kunststein.

(6)  Für Grabmale dürfen Naturstein, vom Steinmetz bedarfsgerecht gefertigter Kunst-
stein, Holz oder gegossene Bronze verwendet werden.

§22

(1)  Das Stellen eines Grabmales als aufrechtstehender Grabstein aus Natur- oder Kunst-
stein oder ein Holzkreuz mit einer Höhe von max. 80 cm und einer Breite von max. 
60 cm ist zulässig. Die anfallenden Kosten und Gebühren sind durch die Angehöri-
gen selbst zu tragen.

(2)  Das Anfertigen der Grabmale oder Kreuze liegt nicht im Zuständigkeitsbereich der 
Kommune.

(3) Nachstehende Abmessungen für die Größe des Grabes sind einzuhalten:

 a)  Bei Gemeinschaftsanlagen für Erdbestattungen mit Grabmal oder Kreuz: 2,00 x 
2,00m

 b)  Bei Gemeinschaftsanlagen für Urnenbestattungen mit Grabmal oder Kreuz: 
0,50 x 1,00m.

§ 23

bündig in den Boden eingelassenen Schriftplatten. Die Schriftplatten sind folgender-
maßen  zu gestalten:

 a) Material: Granit „Nero impala“;

 b) Maße: 400 x 400 x 30 mm;

 d) Inschrift mit Vorname, Familienname, Geburt- und Sterbedatum.

(2)  Für die Anfertigung der Schriftplatten ist ein Steinmetz von den Angehörigen zu 
beauftragen. Das Anfertigen der Schriftplatten liegt nicht im Zuständigkeitsbereich 
der Kommune.

(3) Nachstehende Abmessungen für die Größe des Grabes sind einzuhalten:

 a)  Bei Gemeinschaftsanlagen für Erdbestattungen mit Schriftplatte auf Rasen-

 b)  Bei Gemeinschaftsanlagen für Urnenbestattungen mit Schriftplatte auf Rasen-

§ 24

(1)  Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen und baulichen Anlagen bedarf 
der vorherigen schriftlichen Erlaubnis der Friedhofsverwaltung. Provisorische Grab-
male sind nicht gestattet. Antragsberechtigt ist der jeweilige Verfügungsberechtigte 
bzw. Nutzungsberechtigte.

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen:

 a)  Der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter 
Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der Or-
namente und der Symbole sowie der Fundamentierung.

 b)  Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, Zeichnungen der Schrift, der Orna-
mente und Symbole im Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials, seiner Bear-
beitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. In besonderen Fällen kann 
die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:10 oder das Aufstellen einer Attrappe 
in natürlicher Größe auf der Grabstelle verlangt werden.

(3)  Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedürfen 
ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die 
Absätze 1 und 2 gelten entsprechend.

(4)  Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet ist.

§ 25

Fundamentierung und Befestigung

(1)  Die Grabmale sind nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks (Richtli-
nien der Berufsgenossenschaft: TA-Grabmal in der Deutschen Naturstein Akademie 
e. V. in der jeweils geltenden Fassung) so zu fundamentieren und zu befestigen, dass 

oder sich senken können. Dies gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend.

(2)  Die Art der Fundamentierung und Befestigung, insbesondere die Größe und Stärke 
der Fundamente bestimmt die Friedhofsverwaltung mit der Zustimmung nach § 18. 

(3)  Die Steinstärke und das Fundament müssen die Standfestigkeit der Grabmale ge-
währleisten.

§ 26

Unterhaltung

(1)  Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem und 
verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist der jeweilige Nutzungsbe-
rechtigte.

(2)  Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder 

-
tung auf Kosten der Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegung von 

nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofs-
verwaltung berechtigt, das Grabmal oder Teile davon auf Kosten des Verantwortli-

-
zubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand 

Hinweisschild.

(3)  Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch das Umstürzen von 
Grabmalen oder Grabmalteilen verursacht wird.

§ 27

(1)  Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. 

(2)  Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten oder nach Ablauf der Nutzungszeit 
bei Wahlgrabstätten oder nach der Entziehung von Grabstätten und Nutzungsrechten 
sind die Grabmale und baulichen Anlagen zu entfernen. Geschieht dies nicht binnen 
drei Monaten nach diesem Termin, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die 

Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen zu verwahren. Grabmal oder sonstige bauli-
che Anlagen gehen in diesem Fall entschädigungslos in das Eigentum der Stadt über. 
Die Kosten für das Entfernen von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen auf 
Wahlgrabstellen trägt der jeweilige Nutzungsberechtigte.

(3)  Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte Grabma-
le oder sonstige bauliche Anlagen einen Monat nach Benachrichtigung des Verfü-
gungsberechtigten bzw. Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten entfernen zu las-
sen. 

§ 28

Herrichtung und Unterhaltung

(1)  Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 18 hergerichtet und dau-
ernd in Stand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. Ver-
welkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen.

(2)  Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des jeweiligen Friedhofes, dem 
besonderen Charakter des Friedhofsteiles und der Umgebung anzupassen. Die Grab-

(3)  Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei jeder Grabstätte der Verfügungs-

dem Ablauf des Nutzungsrechtes.

(4)  Die Herrichtung der Grabaufbauten und jede Änderung bedarf der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Der Antragsteller hat dabei sein 

(5)  Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und 

(6)  Alle Grabstätten müssen innerhalb von 6 Monaten nach dem Erwerb der Grabstätte 
entsprechend den in § 18 Abs. 3 festgelegten Abmaßen hergerichtet werden.

(7)  Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außer-
halb der Grabstätten obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. Außerhalb der 
Grabstätten dürfen keine Grabaufbauten errichtet, keine Steine und Platten gelegt, 
keine privaten Sitzgelegenheiten, Gerätekästen oder ähnliches aufgestellt sowie kei-

-
halb der Grabstätten sind unzulässig.

(9) Auf den Grabstätten ist unzulässig:

0,30 m);

 b) das Errichten von Rankengerüsten, -gittern oder Pergolen;

 c) das Aufstellen von Bänken oder sonstigen Sitzgelegenheiten.

§ 29

Grabstätte innerhalb von 3 Monaten in Ordnung zu bringen. Ist der Verantwortliche 
nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird er durch ein 
Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in 

-
achtet, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte beräumen sowie ersatzlos Grab-
male und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen.

(2)  Für Wahlgrabstätten gelten Abs. 1 Satz 1 bis 3 entsprechend. Kommt der Nutzungs-

Fall die Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen lassen 
oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung einziehen und die Grabstätte auf Ko-
sten des Nutzungsberechtigten einebnen.

VIII. Trauerfeiern

§ 30

Trauerfeier

(1)  Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (Trauerhalle) oder am 
Grab abgehalten werden.

(2)  Die Benutzung der Trauerhalle kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an ei-

Leiche bestehen.

(3)  Jede Musik- und jede Gesangsdarbietung auf den Friedhöfen bedarf der vorherigen 
Anmeldung bei der Friedhofsverwaltung, sofern sie den Rahmen des bei einer Be-
stattung üblichen Umfanges übersteigt.

§ 31

Haftung

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nichtsatzungsgemäße Benutzung des 
Friedhofes, seiner Anlagen oder seiner Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch 

Übrigen haftet die Gemeinde nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

§ 32

Gebühren

(1)  Für die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sind Gebühren nach der 
jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.

die Gebühr im Voraus für die Dauer der Ruhe/Nutzungszeit zu entrichten. 

(3)  Eine Rückerstattung von Gebühren bei vorzeitiger Aufgabe oder Entzug eines Nut-
zungsrechtes erfolgt nicht.

§ 33

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 - entgegen § 6 Abs. 1 sich nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält, 

 - die Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt;

 - entgegen § 6 Abs. 3 Pkt. a – m

  a)  die Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen Kinderwagen und Roll-
stühle sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung, der für den Friedhof zuge-
lassenen Gewerbetreibenden und Fahrzeuge mit entsprechender Genehmi-
gung befährt,

  b)  Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anbietet oder diesbezüglich 
wirbt,

  c)  an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten 
ausführt,

  d)  ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der 

  e)  Druckschriften verteilt, ausgenommen Druckschriften, die im Rahmen von 
Bestattungshandlungen notwendig und/oder üblich sind,

  f)  die Friedhöfe und ihre Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten verunreinigt 

  g) Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen ablagert,

  h)  private oder gewerbliche Abfälle auf den für Friedhofsabfälle vorgesehenen 
Stellen deponiert,

  i) Tiere mitbringt, ausgenommen Hunde, die an kurzer Leine geführt werden,

  j)  Hausrats- oder sonstige Gegenstände auf oder in der Nähe der Grabstellen 
lagert,

  k) lärmt, spielt und Radios oder ähnliches benutzt,

  m) Blumen oder Zweige abschneidet bzw. abreißt.

 -  entgegen § 7 gewerbliche Arbeiten nicht während der festgelegten Zeiten durch-
führt, Werkzeuge und Materialien nicht an den genehmigten Stellen ablagert, 
die Arbeits- und Lagerstätten nicht wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand 
versetzt und gewerbliche Geräte an oder in den Wasserentnahmestellen der 
Friedhöfe reinigt,

 -  entgegen § 11 Abs. 2 Umbettungen ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
durchführt,

 -  entgegen § 11 Abs. 4 Satz 1 Umbettungen nicht durch ein Bestattungsinstitut 
durchführen lässt

 -  entgegen § 15 Abs. 4 für die Ablage des Blumenschmuckes nicht die dafür ein-
gerichteten Flächen nutzt sowie nicht zugelassenen Blumenschmuck verwendet

 -  entgegen § 17 Grabmale nicht durch einen dafür zugelassenen Handwerksbe-
trieb aufstellen lässt,

 -  entgegen § 19 Abs. 1 Grabmale und bauliche Anlagen ohne vorherige schriftli-
che Erlaubnis der Friedhofsverwaltung errichtet und verändert und/oder provi-
sorische Grabmale errichtet,

 -  entgegen § 20 Abs. 1 die Grabmale nicht nach den allgemein anerkannten Re-
geln des Handwerks so fundamentiert und befestigt, dass sie dauernd sicher 

können,

 -  entgegen § 21 Abs. 1 die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen nicht dau-
ernd in einem würdigen und verkehrssicheren Zustand hält,

 -  entgegen § 22 Abs. 1 Grabmale vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt,

 -  entgegen § 23 Abs. 1 Grabstätten nicht im Rahmen der Vorschriften des § 18 
herrichtet und dauernd in Stand hält, verwelkte Blumen und Kränze nicht unver-
züglich von den Grabstätten entfernt,

 -  entgegen § 23 Abs. 6 Grabstätten nicht innerhalb von 6 Monaten nach dem 
Erwerb der Grabstätte entsprechend den in § 18 Abs. 3 festlegten Abmaßen her-
richtet,

 -  entgegen § 23 Abs. 7 außerhalb der Grabstätten Grabaufbauten errichtet, Steine 
und Platten legt, private Sitzgelegenheiten, Gerätekästen oder ähnliches auf-

-
halb der Grabstätten tätigt,

 -  entgegen § 23 Abs. 9 auf Grabstätten Bäume oder großwüchsige Sträucher mit 

Pergolen errichtet, Bänke oder sonstige Sitzgelegenheiten aufstellt.

(2)  Ordnungswidrigkeiten im Sinne dieser Satzung können gemäß § 8 Abs. 6 Satz 2 des 
Kommunalverfassungsgesetzes LSA mit einer Geldbuße bis zu 5.000,- € geahndet 
werden.

§ 34

Inkrafttreten

(1) Diese Friedhofssatzung der Gemeinde Ausleben tritt am XX.XX.XXXX in Kraft.
(2)  Zu diesem Zeitpunkt tritt die Friedhofssatzung vom 18.03.2013 mit 1. Änderung 

vom 29.02.2016 außer Kraft.

Ausleben, den 24.01.2022

Schmidt
Bürgermeister      Siegel

Gemeinde Ausleben

Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Ausleben

Auf der Grundlage der §§ 5 Abs. 1, 8 und 45 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes 
für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA), in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 
Juni 2014 (GVBl. LSA Seite 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. April 2019 
(GVBl. LSA Seite 66) in der derzeit gültigen Fassung, der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 und 5 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA), in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA Seite 405), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 27. September 2019 (GVBl. LSA Seite 284) sowie § 25 Abs. 
1 des Gesetzes über das Leichen- Bestattungs- und Friedhofswesen des Landes Sachsen-
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Anhalt vom 05. Februar 2002 (GVBl. LSA Seite 46), zuletzt geändert durch § 37 Abs. 
1 des Gesetzes vom 17. Februar 2011 (GVBl. LSA Seite 136), hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Ausleben in seiner Sitzung am XX.XX.XXXX folgende neue Gebührensat-
zung beschlossen:

§ 1 Gebührenbereich

(1)  Für die Benutzung der Friedhöfe und seiner Bestattungseinrichtungen sowie für be-
sondere Leistungen auf dem Gebiet des Friedhofswesens werden Gebühren nach 
Satzung erhoben.

(2)  Für den Gebühreneinzug ist die Verbandsgemeinde Westliche Börde im Auftrag der 
Gemeinde Ausleben zuständig.

 a. die Amtshandlung veranlasst oder in dessen Interesse sie beantragt wird,
 b.  die Gebührenschuld der Stadt gegenüber schriftlich übernommen hat oder für 

die Gebührenschuld eines Anderen kraft Gesetzes haftet oder 
 c. die Bestattungskosten zu tragen hat.
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

Friedhofssatzung bzw. mit der Inanspruchnahme der Bestattungseinrichtungen.
(2) Die Gebühren können im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen werden.
(3)  Die Gebühren werden als einmalige Gebühr erhoben. Erhebungszeitraum für die 

einmalige Gebühr ist der Zeitraum des Nutzungsrechts für die gewählte Grabstelle.

(1)  Die Gebühr wird durch Bescheid festgesetzt. Die Festsetzung für die Gebühr erfolgt 
für den Zeitraum des Nutzungsrechts der jeweiligen Grabart.

(2) Die Gebühr ist einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

§ 5 Höhe der Gebühren

Die Gebühren werden nach dem als Anlage beigefügten Gebührentarif (Anlage 1) erho-
ben. Der Gebührentarif ist Bestandteil dieser Satzung.

Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet 

werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner be-
deuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren 
Einziehung nach Lage des Einzelfalls unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen 
werden.

§ 7 Inkrafttreten

(1)  Diese Friedhofsgebührensatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung, am 
03.02.2022, in Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung über die Benutzung der Friedhöfe im Eigen-
tum der Gemeinde Ausleben vom 29.02.2016 außer Kraft.

Ausleben, den 24.01.2022

Schmidt
Bürgermeister

Anlage 1 

Geb.-
Nr.

Gebührengrund Ruhefrist 
(Jahre)

Einmalige 
Gebühr (Euro)

Jahresgebühr 
(Euro)

1. Kindergrabstätte 10 120 12

2. Reihengrabstätte 20 480 24

3. Wahlgrabstätte 
(Einzelgrabstätte, 2xU)

20 660 33

4. Wahlgrabstätte 
(Doppelgrabstätte, 4xU)

20 1.140 57

5. Urnenreihengrabstätte 20 240 12

6. Urnenwahlgrabstätte, 4xU 20 600 30

7. Anonyme Urnengrabstätte 20 260 13

Geb.-
Nr.

Gebührengrund Ruhefrist 
(Jahre)

Einmalige 
Gebühr (Euro)

Jahresgebühr 
(Euro)

8. Halbanonyme Urnengrab-
stätte

20 300 15

9. Gemeinschaftsanlage für Erd-
bestattungen ohne Einfassung 
mit Grabmal oder Kreuz auf 
Rasenfläche

20 1.340 67

10. Gemeinschaftsanlage für 
Urnenbestattungen ohne 
Einfassung mit Grabmal oder 
Kreuz auf Rasenfläche

20 660 33

11. Gemeinschaftsanlagen für 
Erdbestattungen mit Schrift-
platte auf Rasenfläche

20 620 31

12. Gemeinschaftsanlagen für 
Urnenbestattungen mit 
Schriftplatte auf Rasenfläche

20 320 16
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